
Gemeinde Aumühle
Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigt:
Ja-Stimme(n):
Nein-Stimme(n):
Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage
12/027/2022
Status voraussichtlich:   öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Datum:
07.03.2022
Federführend:
Amt IV.0 - Bauamt

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Billenkamp" 
mit den Straßenzügen "Bergstraße", "Große Straße", 
"Ellerhorst", "Steinstraße", "Bleicherstraße", 
"Mittelweg", "Gärtnerstraße", "Kurze Straße", 
"Grasweg", "Billeweg" und "Zum Wiesengrund" - 
Teilbereich "Bergstraße" und "Große Straße"
- Festlegung von planungsrechtlichen Details -
- Festlegung der Anordnung der Stellplätze nördlich der 
Bergstraße -

Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
22.03.2022 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Vorberatung

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle legt für die 2. Änd. des 
Bebauungsplanes Nr. 9 folgende planungsrechtliche Details fest:
- 
- 

Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle legt für die Anordnung der Stellplätze auf 
der nördlichen Seite der Bergstraße folgendes fest:
- 
- 

Sachverhalt:
Das Planungsbüro BSK stellt in der Sitzung den Sachstand zur 2. Änd. B-Plan Nr. 9 
vor.
Für das Grundstück „Bergstraße 24“ wurde eine Bauvoranfrage in der Sitzung des 
Bauausschusses am 20.05.2021 beraten und abgelehnt, siehe Vorlage Nr. 
12/050/2021. Es wurde eine Idee für eine alternative Anordnung der Stellplätze 
vorgeschlagen. Diese Anordnung widerspricht den jetzigenFestsetzungen des 
Bebauungsplanes, da Stellplätze einen Mindestabstand von 3,0 m zur vorderen 



Grundstücksgrenze aufweisen müssen. 
Bei dem Ortstermin der Bauausschussmitglieder wurde sich der Sachverhalt noch 
einmal angesehen und es gab die Anregung, dass die Anordnung der Stellplätze im 
Rahmen der Aufstellung noch einmal thematisiert werden sollte.
Es sollte auch geklärt werden, ob 
- die Stellplätze dann nur noch in diesem Bereich errichtet werden können und
- die Zulässigkeit von Carports oder Garagen oder deren Ausschluss.

Finanzielle Auswirkungen:
im Verwaltungshaushalt: Nein
Im Vermögenshaushalt: Nein

Anlage/n:
1 3D Gelände Fotos 2022-03-17a Höhenlinien gedreht 1_500

2 3D Gelände Fotos 2022-03-17a Planzeichnung gedreht mit Baugrenzen 
1_500

3 Luftbild Große Straße

4 Präsentation
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Sitzung des Bauausschusses  
am 22.03.2022 

 

Tagesordnungspunkt 7 

 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 

1 

Gemeinde Aumühle 

Aumühle  22.03.2022 



2 Aumühle  22.03.2022 

Bereich  

Große Straße 



3 Aumühle  22.03.2022 

Der Geltungsbereich der       

2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 9 



4 

Im Ursprungsplan ist ein Mischgebiet (MI) festgesetzt,  

in der 2. Änderung ist ein urbanes Gebiet (MU) vorgesehen. 



5 Aumühle  22.03.2022 

! 



6 Aumühle  22.03.2022 



7 Aumühle  22.03.2022 

Vorschlag: 
 

Im Erdgeschoss und im ersten Vollgeschoss sind 

Gewerbebetriebe, soziale, kulturelle und andere 

Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht 

wesentlich stören, zulässig.  

 

Der Anteil für Gewerbebetriebe muss mindestens 

25% der Grundfläche des Erdgeschosses, eines zu 

errichtenden Gebäudes, betragen. 



8 Aumühle  22.03.2022 

Vorschlag: 

Die Festsetzungen der GRZ, 

GFZ, Geschossigkeit und die 

offene Bauweise bleiben. 



9 Aumühle  22.03.2022 

Vorschlag: 

Die Festsetzung der 

Baugrenzen bleibt bestehen. 

Änderung 



10 Aumühle  22.03.2022 

Vorschlag: 

Die Festsetzungen der GRZ, 

GFZ, Geschossigkeit und die 

offene Bauweise bleiben. 



11 Aumühle  22.03.2022 

Vorschlag: 

Die Festsetzung der 

Baugrenzen bleibt bestehen. 



12 Aumühle  22.03.2022 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist 

nicht erforderlich, da eine gemischte Baufläche 

(M) ausgewiesen ist.  

Das urbane Gebiet (MU) gehört zu den gemischten 

Bauflächen. 



13 Aumühle  22.03.2022 

Ermittlung der Höhenlage der einzelnen 

Gebäude 

Maximale Oberkante des fertigen 

Erdgeschossfußbodens (OKFF) 

Maximale Höhe der Traufhöhe (TH) 

Maximale Höhe des gedeckten Daches (GGH) 

Die Festsetzung der „Höhenbereiche“ erfolgt 

über die gemessenen Höhen. 



14 Aumühle  22.03.2022 

Die Festsetzung der „Höhenbereiche“ erfolgt 

über die gemessenen Höhen und die 

konstruierten Höhenlinien. 

Höhenlinie 

ganzer Meter 

Höhenlinie 

halber Meter 



15 Aumühle  22.03.2022 

Möglicher Höhenversatz um 0,5 m 

und 1,0 m 
(Mit roten Linien gekennzeichnet) 



16 Aumühle  22.03.2022 

Möglicher Höhenversatz 

um 0,5 m  

Möglicher Höhenversatz 

um 1,0 m  



17 Aumühle  22.03.2022 

Der Geltungsbereich der       

2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 9 

Urbanes Gebiet  

Zahl der 

Vollgeschosse  
Grundflächenzahl 

Geschossflächenzahl 

Dachneigung  

Offene Bauweise  

Festsetzungen 



18 Aumühle  22.03.2022 

Die Festsetzung der Höhenlage der Gebäude und der Gebäudeteile 

gestaltet sich schwierig. 

 

Die gemessenen Höhen des vorhandenen Geländes sind zur 

Beurteilung der Geländeformation und der Beachtung der 

Höhenlage zur Festlegung der Höhe der Oberkante des fertigen 

Fußbodens im Erdgeschoss  notwendig. 

 

Die Festsetzung der Traufhöhe an der der Straße zugewandten 

Seite ist anhand der gemessenen Höhen und der Fotos nicht 

eindeutig lösbar. 

Es ist für die Festsetzung der Trauf- und Gebäudehöhe die 

Sichtung aller vorhandenen Bauakten erforderlich. 

 

Dies erfolgt, ist aber in einem kurzen Zeitrahmen nicht möglich und 

es bedarf der Unterstützung des Amtes, diese erfolgt und ist sehr 

hilfreich. 



19 Aumühle  22.03.2022 

Die Fotos können nicht genau „entzerrt“ werden. 

„Problem“ 



20 Aumühle  22.03.2022 



21 Aumühle  22.03.2022 



22 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 



23 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 

Es können auch die Traufhöhen und die Höhen der Gebäude 

festgesetzt werden, ohne Bezug auf die Höhe der OKFF. 

 

Möglich ist auch nur die  Festsetzung der Traufhöhe (TH) und die Höhe 

des Gebäudes (FH bzw. GGH). 

 

Die Höhen können in Bezug auf die Straßenhöhe oder auf die 

amtlichen Höhenangaben (NHN) festgesetzt werden. 

 
 



24 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 

Vorschlag 
 

Es sollte die Festsetzung der Traufhöhe und der 

Gesamthöhe eines Gebäudes, ohne Festlegung der Höhe 

der Oberkante des fertigen Fußbodens im 

Erdgeschosses, erfolgen. 

 

Die Höhen sollten in Bezug auf die amtlichen 

Höhenangaben (NHN) festgesetzt werden. 
 

(Dieser Vorschlage entspricht in den wesentlichen Teilen dem 

 Ergebnis der Ortsbegehung.) 

 

 



25 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 



26 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 

? 



27 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 



28 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 



29 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 



30 Aumühle  22.03.2022 

Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen 



31 Aumühle  22.03.2022 

Bereich  

Große Straße 



32 Aumühle  22.03.2022 

Bereich  

nördlicher Teil des 

Plangeltungsbereiches, 

nördlich der Bergstraße 



33 Aumühle  22.03.2022 

Bereich  

nördlicher Teil des 

Plangeltungsbereiches, 

nördlich der Bergstraße 



34 Aumühle  22.03.2022 

Für diese Grundstücke ist 

eine gewerbliche Nutzung nur 

möglich, wenn die Stellplätze 

direkt nördlich an der 

Bergstraße geschaffen 

werden. 
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